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Dar; neue Weingeseß.
Referat des Herrn Justizrat Dr. Fuld - Mai nz  ans be» Weiitban-

Kongreß zu Badenweiler.
Sehr geehrte Herren! Unter den verschiedenen Wcin-

gesetzen, weiche bislang die Reichsgesctzgebungerlassen hat,
ist keines in gleichem Blähe der Gegenstand hochgehender
Hoffnungen gewesen, wie das am 1. September l. Js . in
Kraft getretene. (

Keines der früheren Gesetze hat auch nur annähernd
so viele Schwierigkeiten verursacht wie dieses, keines ist in
auch nur annähernd gleichem Blaße als das Produkt zahl¬
reicher, ich inöchte sagen zahlloser Kompromisse zu bezeichnen
wie das neueste Weingesetz, mit welchem Weinbau und Wein¬
handel sich nunmehr abzufinden haben. Die modernen Ge¬
setze, welche wirtschaftliche Verhältnisse in mehr oder minder
einschneidender Weise behandeln, sind alle bis zu einem ge¬
wissen Grade das Produkt von Kompromissen; dies ist nicht
etwa, wie man häufig meint, auf den Parlamentarismus
zurückzuführcn und insbesondere auf das allerdings nicht als
Vorteil zu betrachtende Zurücktreten der Plenarberatungen
im Reichstag gegenüber den Kommiffionsberatungen, sondern
vielmehr auf die' für uns selbstverständlicheErwägung, daß
in einem Wirtschaflsgesetz die Interessen der verschiedensten,
durch dasselbe in Mitleidenschaft gezogenen Berufe und Be¬
rufsgruppen gleichmäßig berücksichtigt werden müssen. Wenn
diese Berücksichtigung auch durch einen gewissen Verzicht auf
die folgerichtige Durchführung eines als richtig erkannten
Grundgedankens erkauft wird, so mag dies dem Theoretiker
und Doktrinär als Fehler erscheinen, der im praktischen Leben
Stehende wird darin nur einen Vorzug des Gesetzes und
einen Beweis für das Verständnis des Gesetzgebers für die
Forderungen des praktischen Verkehrs erblicken. Daher darf
in der Tatsache, daß das Weingeletz ein Kvmpromißpcodukt
ist, an sich kein Fehler erblickt werden, wir würden vielmehr
dies nur als erfreulich bezeichnen können, wenn nicht die

Kompromisse eine Unklarheit in der Redaktion gerade der
wichtigsten Vorschriften mit sich gebracht hätten, unter welcher
Weinbau und Weinhandel zwar keineswegs dauernd, wohl
aber während einer Uebergangszeit zu leiden haben werden,
von der ich hoffe, daß sie nicht zu lange sein wird. Heute,
wo wir dem in Kraft getretenen Gesetz als einer gegebenen
Tatsache gegenüber stehen, wäre cs eine müßige Betrachtung,
wollte ich ausführen, auf welche Weise sich unbeschadet aller
Rücksichtnahme aus alle Interessen eine bessere und vor allem
klarere Redaktion hätte herbeisühren lassen; in einer Ver¬
sammlung, wie der des Deutschen Weinbauvercins, welcher,
seitdem die Bewegung zur Abänderung des älteren und un¬
genügenden Weingesetzes mit Macht einsetzte, von Anfang an
sich mit Entschlossenheit und unbekümmert um die Angriffe
von rechts und links, wie auch die Zweifel in seinen eigenen
Reihen, auf den Standpunkt stellte, daß in der Tat die Ver¬
besserung des geltenden Rechtszustandeserforderlich sei, kann
cs sich heute nur darum handeln, die wirtschaftliche und die
rechtliche Bedeutung des Gesetzes und seine mutmaßlichen
Einwirkungen auf die Produktion, den Handel und den Kon¬
sum zu beleuchten, den inländischen wie den ausländischen-
denn, meine Herren, so wenig der Standpunkt des Konsu'
rnenten bei den zahllosen Erörterungen der Weinfragc im
Laufe der beiden letzten Jahre seitens der Fachvereine und
Fachpreffe gebührend berücksichtigt worden ist, so wichtig ist
derselbe anderseits, und ich möchte schon an dieser Stelle
mit allem Nachdruck ernstlich davor warnen, bei zweifelhaften
Auslegungsfragen zu unterlassen, die Auffaffung der Konsu¬
menten um heranzuziehen; es ist dies ein Fehler, der in der
Fachpresse, wie auch in manchen Erläuterungen des Wein-
gesetzes wie auch in den Verhandlungen mancher Weinhändlcr-
vcrbande konstatiert werden muß und der um so befremdlicher ist
als er mit der von Jahr zu Jahr schärfer gewordenen Rechtl
sprechung des Reichsgerichts in direktem Widerspruch steht.
n ri? ttra^ teUr ttUr  ! ,un baS  Weingesetz unter dem rechtlichen
Gesichtspunkt, so muß zunächst hervorgehoben werden, daß
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das , was bei dem Verkehr mit Wein , Schaumwein und Kog¬
nak erlaubt bezw . nicht erlaubt ist, sich keineswegs allein
aus dem Weingesetz ergibt ; das Weingesetz wird vielmehr
durch andere Gesetze ergänzt und zwar sowohl durch das
Nahrungsmittelgesetz als auch ganz besonders durch das Wett¬
bewerbsgesetz , dessen neue , gegenüber dem bisherigen Recht,
wesentlich verschärfte Fassung am 1 . Oktober l . Js . in Kraft
tritt . Aus dem Umstand , daß ein Verfahren , eine Bezeichnung
nach dem Weingesetz erlaubt ist , folgt also keineswegs , daß
sie überhaupt unbedingt erlaubt ist, vielmehr kann sie trotz¬
dem unter gewissen Umständen auf Grund des Wettbewecbs-
gesetzes verfolgbar sein . Es ist mir ausgefallen , daß die
zahlreichen Versammlungen , welche sich seit dem April l. IS.
mit dem Weingesetz befaßten , dies nicht immer zur Genüge
berücksichtigt haben , ich möchte mit ganz besonderem Nach¬
druck schon jetzt hierauf Hinweisen , insbesondere bezüglich der
Bezeichnung von Weinen . Ein Beispiel , welches sich auf die
Bezeichnung von Weinen bezieht , wird Ihnen die Bedeutung
dieser Ergänzung sofort illustrieren . Sie wissen , ich komme
nachher noch ausführlich darauf zurück , daß der in § 6 grund¬
sätzlich aufgestellte Satz , daß im Verkehr mit Wein die Be¬
zeichnungen geographischen Inhalts den Charakter von Hec-
kunftsbezeichnungen haben , weitgehende Einschränkungen und
Abschwächungen erlitten hat . Gestattet ist insbesondere die
Benutzung der Namen einzelner Gemarkungen oder Wein¬
bergslagen , die mehr als einer Gemarkung angehöcen , um
gleichartige und gleichwertige Erzeugnisse benachbarter oder
nahe gelegener Gemarkungen oder Lagen zu bezeichnen.
Welche Bedeutung der Begriff „ benachbart " hat , ist klar , es
werden damit Gemarkungen bezw . Lagen verstanden , die un¬
mittelbar in einander übergehen , benachbart sind , also Lagen
bezw . Gemarkungen , die zwei unmittelbar aneinander stoßen¬
den Gebieten angehören ; hierüber besteht so gut wie kein
Zweifel und auch die Rechtsprechung des Wettbewerbsgesetzes
wird diesen Begriffsinhalt adoptieren . Anders aber verhält
es sich mit dem Begriff nahe gelegen , hier gehen die Meinungen
weit auseinander . Angesehene Vereine und Verbände haben
die Ansicht ausgesprochen , daß z. B . alle Gemeinden der
Provinz Rheinhessen als nahegelegen anzusehen sind oder alle
Gemeinden von Hochheim bis Kaub , die Gesamtheit der Ge¬
meinden der Nntermosel bezw . der Obermosel usw . Man
kann sehr zweifelhaft sein , obschon die Rechtsauslegung des
Weingesetzes sich dieser Auffassung anschließen wird , die ich
— ich mache daraus kein Hehl — für durchaus unrichtig
und für viel zu weitgehend halte , ich bin der festen Ueber-
zeugung , daß die Rechtsprechung den Begriff in dieser Trag¬
weite nicht auffassen wird . Aber nehmen wir einmal qn,
die Rechtsprechung werde sich dieser Ansicht anschließen und
z. B . Hochheim und Kaub bezw . RüdeSheini als benachbart
im Sinne des § 6 ansehehen , so kann unter Umständen immer
noch derjenige , welcher Kauber Kreszenz als Hochheimer oder
Rüdesheimer zu entsprechendem Preise verkauft , auf Grund
des Wettbewerbsgesetzes belangt werden , weil unter Um¬
ständen in der Bezeichnung der Kauber Kreszenz , gegen deren
Güte ich keineswegs etwas sagen will , als Hochheimer eine
unter das Wettbewerbsgesetz fallende unwahre Angabe erblickt
werden wird . Oder nehmen Sie folgendes Beispiel:

Es verschneidet jemand 51 % Rüdesheimer Berg oder
Scharlagberger mit 49 % französischem Weißwein ; unter der
Voraussetzung , daß der Scharlachbecger oder Rüdesheimer
Berg die Art der gesamten Mischung bestimmt , ist er nach
dem Weingesetz berechtigt , das Gemenge als Scharlachberger
oder Rüdesheimer Berg zu bezeichnen . Diese Bezeichnung
kann aber unter dem Gesichtspunk des Wettbewerbsgesetzes
unter Umständen zu einer Verfolgung führen , nämlich dann,
wenn der Konsument , für den ja die Bezeichnung am letzten
Ende bestimmt ist, aus der Preisbemessung , sowie auch aus
anderen Umständen entnehmen mußte oder auch nur ent¬
nehmen konnte , daß der Flascheninhalt keinen Verschnitt,
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fonbecn ausschließlich Scharlachbecger Kreszenz bezw . Kreszenz
des Rüdesheimer Berg enthielt . Oder ein anderes Beispiel,
das mit Rücksicht auf die Verhandlungen der Reichstags¬
kommission bezw . die ältere Rechtsprechung des Reichsgerichts
von Interesse ist . Sie wissen aus der Fachpresse , daß bei
der Aufnahme des § 6 , Absatz 2 , Satz 2 des Weingesetzes,
insbesondere der Gedanke eine maßgebliche Rolle spielte , es
sei ein Bedürfnis dafür vorhanden , die Kreszenzen der zu-
meijt in weitern Kreisen unbekannten Orte eines größeren agri-
kolen Bezirks nach dem Namen des Hauptoctes ' zu benennen,
also z. B . als Oppenheimer nicht nur die in der Ge¬
meinde Oppenheim selbst gewachsenen Weine zu bezeichnen,
sondern auch die in Dienheim . Guntersblum , Lörzweiler usw.
gewachsenen , immer unter der Voraussetznng der Gleichwertig¬
keit und Gleichartigkeit . Wenn nun aber hieraus die Be¬
fugnis abgeleitet werden sollte , die Kreszenz einer jeden Ge¬
meinde , die nur ganz kleinen Wein produziert , nach dem
Namen eines Ortes zu bezeichnen , der einen Welt - und
Qualitätsmein ersten Ranges bezeichnet , so würde dies un¬
statthaft sein und das Wettbewerbsgesetz würde dem entgegen¬
stehen . Schon unter dem früheren Recht hat das Reichs¬
gericht in einem sehr bekannt gewordenen Urteile es als
strafbar bezeichnet , Winkler Jesuitengarten als Steinbergec
Kabinet zu etikettieren , auch dann , wenn ein diesbezüglicher
Handelsgebrauch sich Nachweisen ließe ; unter dem neuen Recht
würde in ähnlichen Fällen erst recht in ähnlichem Sinne
entschieden werden und hieran hat ' § 6 des WeingesetzeS
nichts geändert . Es entspricht dies aber nicht nur dem
Standpunkt der Konsumenten , sondern auch dem des Handels.
Ob die Bezeichnung „ Liebfcaumilch " bisher Gattungs¬
bezeichnung oder Herkunftsbezeichnung war , bildete bekanntlich
den Gegenstand eines lebhaften Streites und ich glaube , daß
auch in diesem Kreise die Ansichten darüber geteilt sind . Ich
habe darin stets eine Herkunftsbezeichnung erblickt . Aber
auch diejenigen , welche sie als Gattungsbegriff auffaßten,
werden mit mir darin einig gehen , daß — ’ ich konstatiere
absichtlich ein ganz krasses Beispiel - es niemals gestattet
lein kann , einen kleinen in der Genieinde Di onun ent )ei nt oder
Lörzweiler geernteten Wein als Liebfcaumilch zu bezeichnen.
Dies würde , ganz abgesehen von der Verletzung des Wein¬
gesetzes , eine ganz krasse Verletzung des Wettbewerbsgesetzes
bilden.

Es ist auch für den Nichtjuristen ohne Weiteres klar,
daß durch diese Ergänzung des Weingesetzes durch das Wett¬
bewerbsgesetz die ohnehin schon schwierige Rechtslage » och
schwieriger , die Zahl der Fragen , auf die sich eine ganz
zweifelfreie Antwort zur Zeit noch nicht geben läßt , stoch
größer wird . Hieran läßt sich mährend des Uebergangs-
zustandes kaum etwas ändern . Es folgt aber durchaus —
und dies kann nicht oft genug gesagt werden , daß die Jnte-
ressenten — Winzer und Weinhändlec — in ihrem eigenen
Interesse handeln , wenn sie in zweifelhaften Fällen mit der
Möglichkeit rechnen , daß die strengere Ansicht in der Praxis
durchgeht . Sie müssen weiter aber auch mit der Tatsache
rechnen , daß , nicht nur auf dem Gebiete des Weinhandels,
sondern auch auf anderen Gebieten in den letzten Jahren
eine verschärfte Auffassung über das , was erlaubt u >td was
nicht erlaubt ist, zur Herschaft gekommen ist, wir denken
heute viel schärfer über das , was im Handel und Verkehr
gestattet ist, wie vor einem Menschenaller , uno Handels¬
gebräuche , die noch vor einem halben Menschalter als selbst¬
verständlich und einwandfrei galten , werden von der heutigen
Gesetzgebung und Rechtsprechung als sittenwidrig , zum Teil
sogar als strafbar betrachtet . Der Erlaß des ' Weingesetzes
ist ein Beweis für die Bedeutung , welche diese Auffassung
mlf dem Spezialgebiete des Weinverkehrs erlangt hat und
wie können versichert sein , die Rechtsprechung ' wird durch
sie stack beeinflußt werden.

Die rechtliche Bedeutung des Weingesetzes liegt nun in
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erster Linie auf dem Gebiete des K o n s u m e n t e n s ch u tze s,
sodann aber auf dem der P r o d u k t i o n s b e s ch ü tzu n g.
Konsumentenschutz und Produzentenschutz waren die maß¬
gebenden Gesichtspunkte , und -es muß zugegeben werden,
daß ihnen gegenüber der in einem Weingesetz an sich auch
zu berücksichtigende dritte Gesichtspunkt , der Schutz des
reellen Weinhandels , nicht zu seinem Recht gekommen ist.
Ich muß dies von meinem Standpunkt aus bedauern , der
dahin zu präzisieren ist . daß Weinhandel und Weinbau als
einander durchaus gleichstehende Interessen zu betrachten sind
und daß zwischen ihnen nicht ein Jntcresseugegensatz . sondern
eine Jnteressenharmonic besteht , richtiger gesagt , bestehen
sollte . Worauf es zurückzuführen ist, daß in dem Gesetze der
Weinhandel zn kurz gekommen ist, kann ich in diesem Zu¬
sammenhang nicht näher ausführen , ich möchte nur darauf
Hinweisen , daß zu einem guten Teile jene Weinhändler dafür
verantwortlich zu machen sind , welche in den letzten Jahren
in so erheblicher Anzahl wegen Weinfälschung in den ver-
schiedsten Formen verurteilt worden sind.

Der Gedanke des Konsumenten - und des Produzenten¬
schutzes kommt in denjenigen Bestimmungen des Gesetzes zum
Ausdruck , welche als besonders wichtige bezeichnet werden
müssen und mit denen ich mich nunmehr eingehender be¬
schäftigen möchte , obwohl cs anderseits nicht meine Aufgabe
ist noch sein kann , die sämtlichen Bestimmungen des Gesetzes
vor Ihnen zu erläutern . In der Regelung der Zuckcrnngs-
frage und der Benennung des gezuckerten Weins , um daniit
zu beginnen , hat der Gesetzgeber versucht , zwischen den ein¬
ander gegenüberstehenden Interessen der verschiedenen Landes¬
teile einen Ausgleich herbeizuführen . Ob ihm dies gelungen
ist, erscheint sehr zweifelhaft und man wird wohl der Ansicht
Ausdruck geben dürfen , daß die Interessen des einen und
andern Weinbaugebietes , welches mit besonderen klimatischen
oder sonstigen Verhältnissen zu rechnen hat , durch diese
Regelung wenigstens zunächst etwas geschädigt worden sind.
Ich habe hierbei die Moselgebiete teilweise im Auge . Allein
ich bin der Meinung , daß es sich auch hierbei nur um einen
Uebergangszustand handelt , der durch eine verständige Hand¬
habung wohl abgekürzt werden kann.

Der Gesetzgeber gestattet in 8 3 die Zuckerung aber
nicht schlechthin, sondern mur unter verschiedenen Bestimmungen.
Erlaubt ist nämlich nur die Zuckerung von Wein oder
Traubenmost , der aus inländischen Trauben gewonnen ist,
bezw. bei Rotwein auch der vollen Traubenmaische , um den
natürlichen Mangel an Zucker bezw. Alkohol, oder dem Ueber-
maß an Säure soweit abzuhelfen , als dies der Beschaffenheit
des Erzeugnisses entspricht , das in guten Jahrgängen aus
Trauben gleicher Art und Herkunft entspricht . Das Gesetz
stellt also gewissermaßen einen Normaltypus des guten Jahr¬
gangs auf , dessen Gehalt an Zucker bezw. Säure den Vsr-
gleichsmaßstab bildet . Wenn nun die Voraussetzung vor¬
handen ist, also entweder Mangel des Zuckers bezw. Alkohol¬
gehaltes oder Uebermaß der Säure oder, was selbstverständ¬
lich, das eine und das andere , so darf gezuckert werden , aber
nur mit gantitativcr , zeitlicher und örtlicher Beschränkung.
Die quantitative  Beschränkung wird gebildet durch die
Bestimmung , daß der Zusatz an Zuckerwasser in keinem Falle
mehr als 20 % der gesamten Flüssigkeit betragen darf.
Selbstverständlich ist hierunter nur die natürliche Flüssigkeit
gemeint , wie sic sich aus der Kelterung der Traube ergibt,
unter Ausschluß jeder Vermehrung . Wie groß der Zusatz
im Einzelfalle sein darf , läßt sich nur von Fall zu Fall fcst-
stellen, es gibt Fälle , in denen schon ein Zusatz von 5%
eine Verletzung des Gesetzes bildet . Zeitlich ist die Zuckerung
beschränkt durch die Bestimmung , daß sie von Beginn der
Weinlese bis 31 . Dezember des Jahres vorgenommen sein
muß . Das Jahr ist das Erntejahr , sie darf jedoch bei un¬
gezuckerten Weinen früherer Jahrgänge in der Zeit vom 1.

Oktober bis 31 . Dezember nachgeholt werden , dies ist die
sog . Nachzuckerung , lieber diese Grenze hinausgehende Zucker¬
ung hat zur Folge , daß das Getränk nicht mehr als " Wein
im Sinne des Gesetzes gilt . Örtlich ist die Zuckerung end¬
lich beschränkt durch die Bestimmung , daß sie nur innerhalb
der Gebiete des Deutschen Reichs vorgenommen werden darf,
die am Weinbau beteiligt sind . Um diesen Bestimmungen
den nötigen Nachdruck zu geben , ist die Verpflichtung der
vorherigen Anzeige der Zuckerung eingeführt worden.

Bei der Erläuterung dieser Vorschriften ist zunächst her-
vorzuhcben , daß die Zuckerung auf die inländischen Erzeug¬
nisse beschränkt , also bei ausländischen Produkten unbedingt
ausgeschlossen ist . Dies muß um so mehr betont werden,
als anscheinend über die Zulässigkeit der Zuckerung aus¬
ländischer Erzeugnisse Zweifel entstanden sind , die jedoch nicht
berechtigt sind , auch nicht insoweit , als es sich um ausländische
Produkte für die Herstellung von Verschnitten handelt . Aus¬
ländischer Wein darf zum Verschnitt verwendet werden , auch
wenn er im Ausland gezuckert ist, aber es ist nicht gestattet,
ihn nochmals im Inland zu verzuckern . Was unter guten
Jahrgängen zu verstehen ist, kann nicht fraglich sein , ' nicht
reiche Ernten mit geringer Qualität , sondern Ernten mit
guter Qualität fallen darunter , nicht die Quantität entscheidet,
sondern die Qualität . Soll diese Bestimmung nicht zn großen
Nachteilen für manche Gegenden des Reichs führen , ' so ist
es unbedingt geboten , daß man bei der Auslegung liberal
verfährt und insbesondere die Unterschiede berücksichtigt , die
auch bei guten Ernten innerhalb der verschiedenen Gebiete,
selbst kleinerer bestehen . Wie schon erwähnt ist die Zuckerung
in örtlicher Hinsicht beschränkt , aber sie ist nicht aus das Ge¬
biet beschränkt , in welchem die Trauben gewonnen wurden,
deren Most bezw . deren Wein gezuckert werden soll . Mosel¬
traubenmost kann also ebensowohl in dem Moselgebiete wie
in dem G . biete der Pfalz , im Elsaß usw . gezuckert werden.
In diesem Punkt unterscheidet sich das Gesetz scharf von
dem Negicrungsentwurf , der eine Zuckerung nur innerhalb
des Gebietes der Gewinnung der betreffenden Trauben ge¬
statten wollte . Auf die Herstellung von Haustrunk aus
Traubenmaische . Traubenmost und Rückstände der Wein¬
bereitung bezieht sich die Anzeigepflicht nicht (§ 11 ) . Ander¬
seits ist durch die Ausführungsverordnung bestimmt , daß bei
der Nachzuckerung jeder einzelne Fall anzuzeigen ist, während
bei der neuen Ernte die einmalige Anzeige vor Beginn der
Zuckerung genügt . Die Anzeigen für die Nachzuckeruna sind
ausführlicher wie die der Zuckerung der neuen Ernte . Doppel¬
zuckerung ist streng verboten , es darf also niemals an dem
schon gezuckerten Wein früherer Jahrgänge eine spätere Zucker¬
ung vorgenommen werden . Dies gilt auch für die " sogen.
Umgärung.
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Jlu « dem Rheingau.
O Aus dem Rheingau,  14 . Oktober . Die letzte

Woche brachte für die Trauben noch einmal recht gutes
Wetter . Der Regen hat nachgelaffen , es ist etwas abge¬
trocknet , auch die Sonne kam einige Tage zum Durchbruch
So werden die Trauben von Tag zu Tag besser und kommen
der vollen Reife immer näher . In einzelnen Orten des
Gaues werden bereits Vorlesen geplant . Einzelne Besitzer
haben diese noch nicht abgewartet und bereits schon mit der
L begonnen . Allerdings hat die Rohfäule mit dem Regen
recht stark eingesetzt , aber zur allgemeinen Lese ist es doch
'o^ l^ was zu fruh und wird man sich noch etwas damit

gedulden Die bei den Vorlcsen gewonnenen Moste lassen nun
doch auf eine gute Qualität schließen . Das Mostgewicht
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schwankt zwischen 65—76 Grad Oechsle, bei 10—13°/00
Säure. Dies entspricht schon einer mittelguten Qualität,
welche aber, wenn das Wetter weiter günstig bleibt, sich noch
erheblich steigern dürfte. Die anfänglich geschätzte Menge
wird nicht geerntet werden. Sauerwurm und Rohfäule haben
viel Abtrag getan. Wenn diese auch nicht überall gleich
stark aufgetreten sind, so ist der Schaden im Ganzen doch
recht bedeutend und manche Lage wird kaum mehr als die
Hälfte der anfänglichen Taxe bringen. Die im unteren
Rheingau für Trauben und Most angelegten Preise sind
etwas höher als im vorigen Jahre . Ein eigentlicher Markt¬
preis hat sich aber noch nicht gebildet. Die Nachfrage für
Trauben war bisher noch schwach, aber das eigentliche Ge¬
schäft belebt sich immer erst während der .Lese mtb darauf
hofft man auch dies Jahr und erwartet gute Preise.

* Aus dem unteren Nh ein gau,  14 . Okt. Im
unteren Rhcingau sind bereits Vorlesen im Gange, da die
Rohfäule sich in der letzten Zeit ganz bedeutend ausgebreitet
hat. Die Güte der Trauben hat sich immerhin in letzter
Zeit noch verbessert, die Menge dürfte weniger befriedigend
autzfallen. In der Gemarkung Lorch ist seit einigen Tagen
die allgemeine Lese im Gange. Die Fäulnis hat die Menge
sehr eingeschränkt, die Güte der Trauben ist gut. Es wurden
Mostgewichte von 76 bis 85 Grad festgestellt. Es wurden
bereits Traubenverkäufe abgeschlossen, ohne daß allerdings
die Preise bis jetzt bekannt geworden sind.

* Rüdesheim,  14 . Okt. Durch das anhaltende Regen-
wetter in voriger Woche hat sich an den Trauben in jungen
mastigen Weinbergen durch rasch eintrcteude Fäule schon ein
erheblicher Abgang bemerkbar gemacht. Viele Weinbergs¬
besitzer sind, um nicht noch mehr an dem Ertrag ihrer Kres¬
zenz geschädigt zu werden, gezwungen, die Genehmigung zur
Vorlese nachzusuchen. Für heute und morgen sind verschie¬
denen Leuten Vorlesen gestattet.

* Rüdesheim,  13 . Okt. Die diesjährige Trauben-
Kreszenz aus dem„Magdalenenweinberge" der hiesigen Pfarr-
gemeinde steigerte Herr Leo Levitta per 200 Liter zu Mk.
411. Aus dem Weinbergsgut der Fcühmesserci wurden
folgende Preise erzielt: Gemarkung Rüdesheim: „Dcachen-
stein" per 200 Liter Mk. 112, „Fahrgesse!" 112, „Oberer
Engerweg" Mk. 121, „Mittlerer Engermeg" Mk. 131,
„Hinterhaus" Mk. 202, „Rcuweg" Mk. 120, „Berg-Burg-
meg" Mk. 170 und „Hauptmann" Mk. 101. Gemarkung
Eibingcn: „Dechaney" Mk. 92, „Hasenläufer" Mk. 91.
Die ganze Kreszenz steigerte Herr Leo Levitta, Wiesbaden.
Bei der Versteigerung der Trauben-Kceszenz der Peter Sell
Erben in der Gemarkung Rüdesheim war das Ergebnis
folgendes: „Maßmauer" Mk. 85, „Paees" Mk. 160,
„Hcllpfad" Mk. 85, „Gessel" Mk. 102 und Mk. 100, „Kater¬
loch" Mk. 121 per 200 Liter. Sämtliche Nummern, mit
Ausnahme der Kreszenz im „Paces", welche das Wein¬
kommissionsgeschäft Jak. Sahrholz Wwe. ersteigerte, wurden
Herrn Leo Levitta, Wiesbaden, zugcfchlagen.

* Eibingen,  14 . Okt. Die allgemeine Weinlese nimmt
Montag, den 18. Oktober, ihren Anfang. — In Aß manns¬
hausen  beginnt die Weißmeinlese am gleichen Tage.

* Kaub,  14 . Okt. Unsere Weinernte ist soweit be¬
endet. Die Qualität des Mostes ist etwas geringer, als im
letzten Jahre, der Quantität nach erntete man noch einmal
so viel, als im Vorjahre. Das Mostgewicht beträgt 70 bis
80 Grad nach Oechsle. Abschlüsse wurden geinacht zu 80
bis 85 Mk. pro Ohm, das sind 200 Liter. Die Ernte ist
je nach Lage der Weinberge sehr verschieden.

* Schier st ein,  13 . Okt. Hier ist vorige Woche
bereits mit der Lese der Portugiesertrauben begonnen worden
und ist dieselbe auch schon beendet. Der Quantität nach ergab
sie etwa einen halben Herbst.

An» Rheiirtzeffen.
* Ans Rheinhessen,  14 . Okt. Die meisten Gemein¬

den befinden sich inmitten der Traubenlese, die allerdings
leider nicht nach Wunsch ausfällt; die Traubcnfäule tritt
übrigens in den Gemeinden nicht gleichmäßig auf, einige
Weinorte sind beinahe ganz verschont davon. In Dienh.nm
wurde für die Eiche Mk. 22—25 je nach Qualität bezahlt.
An älteren Weinen wurden in der letzten Zeit verkauft: in
Guntersblum 10 Stück 1908er zu Mk. 6600, in Alsheim
15 Stück 1908er zu Mk. 9400, in Bechtheim8 Stück 1908er
zu Mk. 5200, in Gau-Odernheim8 Stück 1908er zu Mk. 4000,
in Stadecken6 Stück 1908er zu Mk. 3100, in Westhofen
10 Stück 1908er zu Mk. 5300 und in Selzen 6 Stück
1908er zu Mk. 3600. In Nierstein wurden ferner einige
Stück 1907er zu je Mk. 1000 per Stück abgesetzt.

* Bingen,  13 . Okt. Das Herbstwetter hat sich nun
etwas gebessert. Die WeinbergSbesitzec lassen nun zum Teil
ihre Trauben noch hängen, wenigstens nehmen sie nur Aus¬
lesen vor, d. h. sie lesen die faulen Beeren aus. Die ge¬
sunden Beeren können dann noch eine Zeitlang hängen bleiben.
Im allgemeinen hat die Nahfäule der Trauben großen
Schaden angerichtet und die Menge stark eingeschränkt. Die
bis jetzt festgestellten Mostgewichte betrugen 68 bis 85 Grad,
dabei wurden Säuremengen von 9 bis 11 auf das Mille
ermittelt.

* Jugenheim,  14 . Okt. Der allgemeine weiße
Herbst wurde auf Montag den 18. Oktober festgesetzt. Eine
Vorlese wurde letzten Dienstag und Mittwoch vorgenommen.

* Boden heim,  13 . Okt. Der Portugieserherbst ist
hier noch nicht beendet und bereits ist die ganze Kreszenz
verkauft. Am Samstag und Sonntag wurde das Pfund
zu 11, 11V2 und 12 Pfg. verkauft. Am Montag war der
Preis 13 Pfg. und gestern ging der Nest zu 14 Pfg. pro
Pfund ab. Da man 29—30 Zenter auf ein Stück rechnet,
kommt also der neue Portugieser pro Stück (— 1200 Liter)
auf 380—400 Mk., matz als ein hoher Preis bezeichnet
werden muß, da nämlich der Portugieser von geringer Quali¬
tät ist. Ec zeigte ein Mostqewicht von 65—75 Grad nach
Oechsle und einen Säuregehalt von 8—10 Grad pro Mille.
Der Portugieser wird weiß und rot gekeltert. Der neue
„Bitzler" kostet hier in den Wirtschaften 25 Pfg. pro Schoppen.

Uam Rhein.
* Bacharach,  14 . Okt. Infolge der Traubenfäule

hat man vergangene Woche eine Vorlese stattfinden laffeu,
der sich gestern Mittwoch die Vollese anschloß. Der Most
wog 68—75 Grad nach Oechsle und kann man mit diesem
Ergebnis zufrieden sein. Die Quantität fällt gering aus.

* Braubach,  13 . Okt. Die Traubenlese findet von
heute 13. bis 20. Oktober statt.

Uon der yatze.
* Von der Nahe,  14 . Okt. Die allgemeine Trauben¬

lese beginnt in fast allen Weinorten unserer Gegend noch
diese Woche. Die Qualität der Trauben befriedigt im all¬
gemeinen, während die Quantität zu wünschen übrig läßt.

Uon der Masel.
* Trier,  13 . Okt. Während an der Obecmosel trotz

der vorgeschrittenenLese der Mostuerkauf noch sehr ruhig ist,
entwickelte sich bei der Vorlese der Mittelmosel schon ein recht
flottes Mostgeschäft. Clüsserath verkaufte den größten Teil
seiner Ecnte zu Mk. 450.— pro Fuder Most und Mehring
40 Fuder „Neuen" zu Mk. 405—130. Die bisher ermit¬
telten Mostgewichte schwanken zwischen 50—72 Grad Oechsle
bei 10—15°/0n Säure.

Air« der Rheinpfals.
* Aus der Rheinpfalz,  14 . Okt. Die Winzergenossen-

schast in Diedesfeld hat 12 Fuder 1909er Portugieser Wein
zu 300 Mark das Fuder und 20 Fuder 1909er Weißwein
zu 390 Mark das Fuder abqesetzt.
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Vor» der Ahr.
* Von der Ahr , 14 . Oft . An der Ahr dem be¬

deutendsten Rotweingehietc von Deutschland , stnd die Ver¬
hältnisse in den Weinbergen in diesem Jahre sehr mäßig.
Der wochenlangc Regen hat einen unheilvollen Einfluß aus
die Reben und die Entwicklung der Trauben auSgeubt und
nun sind die Trauben stellenweise noch sehr weit zuruck. n
Rohfäule hat in großem Maße überhand genommen und den
Ertraa , der schon vom Sauerwurm sehr eingeschränkt wurde
noch mehr vermindert . Die Frühburgunder und anderen
Frühtraubensorten brachten keinen hohen Ortrag , auch >eßen
die Besitzer diese Trauben oft noch hängen , da ste noch nicht
ausgereift waren . Im allgemeinen hat man sich wegen der
so ungünstigen Lage in den Weinbergen mit dem Gedanken
Vorlcscn zu halten , befreundet und tatsächlich haben einzelne
Gemarkungen auch diesen Gedanken zur Ausführung ge rach ,
da er sich' als sehr zweckmäßig erweist und die Möglichkeit
gibt , einen Teil der Trauben bis die Reife weiter foitge-
fchritten ist, hängen zu lassen.

Ans Baden.
* Aus dem Markgräflerland,  14 . Okt- Das

Mostgewicht des weißen Gewächses betrug tn : * 4)0111a
bis 76 Grad nach Oechsle, in Ehringen 65 — 75 Grad , m
Biengen 55 — 60 Grad , in Blansingen 75 —73 Grad , tn
Bellingen 60 — 75 Grad , in Buggingen 70 Grad , in Krozingen
50 —60 Grad , in HeiterShcim 50 —62 Grad , m öee ^*
50 - 60 Grad , in Müllheim 50 - 80 Grad . Der Preis
schwankt van 30 —50 Mark per Hektoliter . DaS Ertragnis
ist kaum V2 Herbst ; die Qualität ist gut.

Uees'chiedettes.
" Oestrich , 15 . Okt . Leider begegnet man ja immer

noch der irrtümlichen Anschauung , daß kleine Ilnreinlichkeiien
nicht viel zu besagen hätten , da ja die Gärung alles Unreine
von selbst schon beseitige. Dem ist jedoch nicht so. . cur
Unlösliches wird bei der Gärung nusgeschieden , wns jedoch
in Lösung gehen kann, teilt sich deni Jungwein bl zw. dem
Moste mit und kann sehr leicht den Grund zu späteren Fehlern
des Weines liefern . Sehr aufnahmefähig für Schmutz , für
Pilze , Bakterien sind insbesondere die Holzsporen und Fugen
der Lesezuber, der Butten , Bütten usw. ; hier kann sehr leicht
der Most eindringcn und einen vorzüglichen Nährboden für
alle möglichen Krankheitserreger liefern ; darum absolute
Sauberkeit . Der aünstigste Wärmegrav für die Garung ist
17 bis 20 Grad 6 . oder 14 bis 16 Grad R . Unter 8
Grad 0 . findet sie zu langsam statt , lieber 20 Grad C.
bildet sich leicht Essigsäure.

* Oestrich , 15 . Okt . Die Beteiligten werden darauf
aufmerksam gemacht , daß derjenige , der neuen Wein oder
unverznckerten Wein aus früheren Jahren zuckern will , e
der Bürgermeisterei schriftlich oder durch Elnzeichnung in eine
auf der Bürgermeisterei offen liegende Liste anzuzeigen )a -
Die gleiche Anzeige hat auch deijenige zu erstatten , der Hauo-
trunk bereiten will , sofern er gewerbsmäßig Wem in Ver¬
kehr bringt . Unterlassungen werden bestraft.

* Haustrunk und Wei n fälsch ere  ien . In
weiteren Ausführungsbestimmungen des Weingesetzes er zu¬
ständigen preußischen Minister heißt es mit Bezug auf
trunk und Weinfälschereien : „ In welcher Wel e und in
welchem Umfang seither die Bereitung des HauArun »
Weinfälscherei als Vorwand und Deckmantel gedient hat,
dürfen wir als bekannt vorausfetzen . Diesen Verhältnissen
entsprechend , ist der Neberwachung der Vetru e,> in- cl,t
Haustrunk hergestellt wird , seitens der mit der Ausführung
des Gesetzes befaßten Behörden und Sachverständigen große
Aufmerksamkeit zuzuwenden . Wo der Verdacht besteht , aß
die nur für die Haustrunkbereitung durch das besetz ge¬

mährten Freiheiten mißbraucht werden , ist gemäß ZU , Abs.
3, Halbsatz 2 zu verfahren , die Herstellung des HauStrunks
nach Menge , Zeit . Ort und Raum zu beschränken und zu
veranlassen , daß sic unter besonderer Aufsicht der Polizei¬
organe oder der Weinkontrolleure erfolgt ."

* Die Einfuhr von Weintrauben und die
Weinbereitung.  Unsere Behörden haben entdeckt, daß
frische Weintrauben , die als Tafeltrauben eingeführt und
demgemäß zu dem ermäßigten Vertragszoll abgefertigt wurden,
später zur Weinbereilung verwendet worden sind. Die Zoll¬
behörden sind angewiesen , bei Weinsendungen , welche im
Eisenbahnverkehr in größeren Mengen eingehen , mit besonderer
Vorsicht zu verfahren . Die Minister für Landwirtschaft , des
Innern und des Handels sind jedoch der Meinung , daß noch
schärfer anfgcpaßt werden müsse, und die Regierungspräsi¬
denten sind ersucht worden , die Polizeibehörden des Bezirks
darauf aufmerksam zu machen und sie anzuweisen , sich mit
den Zollstellen in Verbindung zu setzen, wenn sie bemerken,
daß Trauben gekeltert werden , die anscheinend als „ Tafcl-
tranbcn " verzollt worden sind. Die Minister weisen weiter
darauf hin , daß nach einer kaiserlischen Verordnung Trauben
der Weinlese nur eingestampft in Fässern von wenigstens
fünf Hektoliter Raumzehalt , nach einem Erlaß des Reichs¬
kanzlers auch in Zisternen - oder Kesselwagen eingeführt werden
dürfen . Hiernach liegt jedesmal der Verdacht einer zoll-
widrigen Verwendung vor , wenn ausländische Trauben , die
in anderer Weise, z. B . in Schachteln , Kisten oder Körben,
verpackt sind, gekeltert oder in größeren Mengen an Per¬
sonen, die sich mit dem Keltern befassen, abgeliefert werden.
Die enormen Quantitäten der eingeführten Tafeltrauben
haben schon seit langer Zeit Verwunderung erregt , da ja
im Allgemeinen Weintrauben schon wegen ihrer Verpackung
sehr wenig abgesetzt werden . Sie finden also zumteil , wie
die Behörden nun festgestellt haben , zur Weinbereitung Ver¬
wendung.

* Geisenheim,  15 . Okt . Dieser Tage wurde im
unteren Kläuserweg im Freiherrlich von Zivierlein 'schcn Wein¬
berge Parzelle 12, Kartenblatt 222/48 und 45 die Reblaus
gefunden . Der Herd umfaßt 56 Stöcke . Die vorgeschriebenen
Vorsichtsmaßregeln wurden sofort getroffen.

Bingen,  14 . Okt . In höchst erfreulicher Forin nimmt
am hiesige» Schisfsladeplatz die Ausfuhr von Faßweinen
nach Amerika in den letzten Tagen zu ; täglich gehen größere
Sendungen aus Rheinheffen , der Nahegegend , bayerischen
Pfalz hier im Schiff weg, an einzelnen Tagen liegen bis
60 —80 Halbstück zur Verfrachtung.

* Kreuznach,  14 . Okt . Die Herren Sahler u . Eo.
in Liga , ließen hier ihre 1909er Kreszenz , die aus etwa 2000
Vierteln besteht und aus Weinbergen in den Gemarkungen
Martinstein , Bosenheini , Kreuznach , Altenbamberg und Hall¬
garten stammte , heute hier versteigern . Die Trauben aus
den Kreuznacher Weinbergen wurden zu Mk . 2 . 10 das Vier¬
tel, die Trauben aus den auswärtigen Weinbergen zu Mk.
2 .60 das Viertel zugeschlagen. Im vorigen Jahre erbrachte
bei der ganzen Ernte das Viertel Mk. 4 .05.

* Kreuznach.  Bei der vor einigen Tagen statt¬
gehabten Prämiierung der Weinbau -Ausstellung in Alba
(Italien ) erhielten die Kreuznacher Maschinenfabrik , Filter - und
Asbest -Werke Theo  S c i tz wiederum die hoch st e A u s-
zeichnung.  das Gran diploma d’honore , für ihre Er¬
zeugnisse zuerkannt , wodurch die Zahl der der Firma zuteil
gewordenen ausnahmslos höchsten Auszeichnungen auf 46
gestiegen ist. Ein weiteres ehrcmdeS Anerkenntnis dafür , daß
die Seitz ' scheu Fabrikate im Jnlande wie Auslande gleich
hohe Wertschätzung genießen.

* Ein Pfälzer  W i n z e r z u g wird zum Beschluß
der Weinlese am Sonntag , den 24 . Oktober er., in Neustadt
an der Haardt abgehalten . Das diesjährige Erträgnis ist
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zwar in feiner Weise nach dem Wunsche des Winzers aus¬
gefallen, aber es Hai doch Wein gegeben und dieser muß
wieder seiner Bestimmung zugeführt werden. Der Zug wird
die Arbeiten des Weinbaues darstellen und auch den Pfalz.
Humor nicht vermissen lassen. Auch die alipfälz. Kostüme
und Trachten kommen in dem Zuge zur Geltung.

* Der größte W ei n sto ck der Welt b ef i irdet
sich in Carpenteria , Kalifornien.  Der Stamm
dieses Naturwunders hat einen llmfang von fast drei Metern,
seine Zweige, die von 60 starken Pfählen gestützt werden,
bedecken eine Fläche von ‘/i Hektar. Der Stock ivurde im
Jahre J842 gepflanzt und trug vor 10 Jahren 200 Zentner
Trauben. 800 Personen haben in seinem Schatten Platz,
und unter seinem Blätterdach haben oft die Wahlversamm¬
lungen des Landkreises stattgefunden.

Gerichtliches.
* Koblenz.  14 . Okt. (Gegen die Weinpantscher.)

Die „Kobl. Ztg." schreibt: Jnr hiesigen Bezirk geht man jetzt
mit großem Eifer gegen die Weinpantscher vor. Einige Ver¬
urteilungen zu recht enipfindlichen Strafen sind bereits erfolgt
und eine Anzahl größerer Prozesse steht noch in Aussicht.
Die Verurteilungen treffen die Angeklagten um so schärfer,
weil die meisten Prozesse mit hohen Kosten verbunden sind,
die die Verurteilten zu tragen haben, und weil in den meisten
Fällen auch ans Einziehung der Fabrikate erkannt wird.
Die gepantschten Weine werden, wenn sie nicht gesundheits¬
schädlich sind, nicht mehr laufen gelassen, sondern zu Fabri¬
kationszwecken im Interesse der Staatskasse verkauft. Das
scharfe Vorgehen der neu errichteten Untersuchungsämter und
der Kellerkontrolle ist sehr wiehtig, weil dadurch nicht nur
die Konsumenten geschützt werden, sondern auch die reellen
Winzer und ehrlichen Weinhändler. Die Panischer, die den
Wein durch übergroße Wasserzusätze vermehren, haben in den
letzten Jahren ihre Fabrikate zu Preisen verkauft, zu denen
ehrliche Winzer und Weinhäudlec keinen Wein abgeben können.

Nurlanä.
Von den italienischen Märkten.

01V. Rom,  10 . Okt. (Eigenbericht; Nachdruck ver¬
boten.) In einigen Gegenden Siziliens nähert sich die Lese
ihrem Ende, während sie in allen anderen im vollen Gange
ist. Hinsichtlich der Quantität werden die Erwartungen nicht
erfüllt, die Qualität dagegen ist befriedigend. In Trauben
findet ein ziemlicher Umsatz statt. In den östlichen Gegenden
des Etna herrschte am 27. September ein Hagelsturm, der
in den Weinbergen großen Schaden angerichtet hat. Doch
sind noch bedeutende Lager alter Weine vorhanden. Recht
beschränkt wird in Sardinien, infolge der Schäden, die durch
die große Hitze entstanden sind, der Ertrag ausfallen, die
Qualität der Moste ist sowohl nach Geschmack als Grad sehr
gut. Wenige Umsätze sind noch in Cerignola zustande ge¬
kommen, das Ergebnis übersteigt kaum ein Drittel des vor¬
jährigen. Dagegen ist im Neapolitanischen die Ernte der
von 1908 im Umfange ungefähr gleich, aber die Güte des
Produkts läßt zu wünschen übrig. Alte Weine sind daher
jetzt gesucht und erzielen weit höhere Preise. In Toscana
geht die Lese nun vor sich. Die Trauben sind gesund, aber
der Ertrag wird kein zu reichlicher sein. Die Preise der
alten feinen Weine steigen, die gewöhnlichen sind an vielen
Plätzen völlig erschöpft. Recht schön sind in der Nomagna
die Trauben, größere Sendungen weißer Moste gehen nach
der Schweiz. Es sind noch viele Lose alter Weine vorhanden,
für die die Besitzer jetzt die Forderungen steigern, auch die
Weine zum Destillieren sind etwas teurer geworden. In

Padua zeigt der Markt Anzeichen von Belebung, die Trauben
sind von bester Qualität und dürften daher bald verkauft
sein.. Alte Weine steigen im Preise. Die Ernte ist in Pie¬
mont noch nicht beendet, die Quantität wird normal, die
Qualität sehr gut sein. Das Geschäft ist lebhaft, es werden
für die Trauben recht befriedigende Preise erzielt.

Von den englischen Märkten.
0 .1V. London, II.  Okt . (Eigenbericht; Nachdruck

verboten.) Die ungewisse politische Lage und die Unsicher¬
heit betreffs der fiskalischen Reformen üben aus das Geschäft
einen höchst ungünstigen Einfluß aus. Die Vorräte haben
bei den Detailleuren zweifellos nur ganz geringen Umfang,
trotzdem gehen sie über die Deckung des dringendsten Be¬
darfs nicht hinaus. Der Markt liegt also ganz leblos und
wird es wohl bleiben bis eine definitive Entscheidung getroffen
ist. Die Verschiffungen von Portweinen beliefen sich int
September auf 7562 Pipes, von denen 2157 nach Groß¬
britannien gelangten. In den ersten9 Monaten d. I . be¬
trugen sie 72,074 Pipes gegen 69,979 in 1908. Der
Scherry-xport stellte sich aus 2668 Butts und 25,564 in
den 9 Monaten gegen 23,077 in der gleichen Zeit des Vor¬
jahres.

Von den französischen Märkte  n.
01V. Paris, II.  Okt . (Eigenbericht. Nachdruck ver¬

boten.) Die Proben neuer Weine, die bis jetzt an den hiesigen
Markt gelangt sind, gewähren nicht viel Befriedigung und
so treten die Käufer aus ihrer Reserve nicht heraus. Die
Ernte ist an der mittelländischenKüste nun beendet. Das
Weller ivar wechselnd und i|t es noch jetzt in den Gegenden,
wo die Lese ihren Fortgang nimmt, lieber Qualität und
Quantität kann man lieh ein genaues Urteil noch nicht bilden,
doch ist auf ein sehr gutes Ergebnis nicht zu rechnen. In
der Champagne wird der Ertrag wohl nicht groß sein und
die Qualität viel zu wünschen übrig lassen. Auch im Bocde-
laiö erwartet man keine befriedigende Ernte, das feuchte
Wetter ruft Krankheiten hervor. Doch sind noch große
Lager vorhanden und so erwartet man keine hohen Preise.
Im Maeonnais ilt in Rotweinen der Ertrag nur ungefähr
halb so groß wie im vorigen Jahre, über weiße ist ein sicheres
Urteil noch nicht möglich. Burgund wird wohl eine Quan¬
tität liefern, die hinter dem Durchschnitt nicht allzu sehr
zvrückbletbt, die Qualität aber wird infolge des vielfach feuchten
und kalten Wetters viel zu wünschen übrig lassen. Auch in
der Charente war das Wetter vielfach ungünstig und so ist
der Spiritusgehalt gering. Das Ergebnis wird auch keines¬
wegs groß sein. Das Geschäft ist noch durchweg unbedeutend.

Resultate von EVein-Versteigerungen.
* Geisenheim,  14 . Okt. Hier brachte heute die

Frau Carl Söhnlein  Wwe. 48 Nummern Naturweine
aus verschiedenen Jahrgängen und Lagen der Gemarkung
Geisenheim, Nierstein, Nüdesheim. Rauenthal, Oestrich und
Ingelheim zur Versteigerung. Sechs Nummern waren Flaschen¬
weine, die anderen Faßweine. Mangels genügender Gebote
wurden 4 Fässer und ein großer Teil der Flaschenweine zurück¬
gezogen. 8 Halbstück 1894er kosteten 360—420 Mark, 4
Halbstück 1897er 370—470 Mk., 1 Viertelstück 210 Mark.
Für 3 Halbstück 1889er wurden 580—660 Mk., für 1 Viertel¬
stück 220 Mk., für 1 Viertelstück 1893er 370 Mk., für 1
Halbstück 1902er 360 Mk., für 1 Halbstück 1901er 450
Mk., für 1 Halbstück 1899er 480 Mk., für 1 Halbstück 1900er
480 Mk. und für 2 Halbstück 1904er 580 und 870 Mk.
erlöst. 8 Halbstück 1896er und 1897er Jngelheimer Rotwein
(Frühburgunder) erbrachten 310—530 Mk., 5 Viertelstück
160—270 Mk. Für 350 Flaschen 1889er Rüdesheimer
Roseneck wurden je 1.60- 1.70 Mk., für 50 Flaschen 1889er
Rauenthaler Berg Gehrn je 1.60 Mk., für 275 Flaschen
1889er desgleichen je 2.00 Mk., für 100 Flaschen 1893er
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Geisenheimcr Kreuzweg je 1.90 Mk., für 100 Flaschen 1893er
GeisenheinierFuchsberg je 2 .90—3.00 Mk. bezahlt. Das Ge-
samtergebnis betrug 17014 Mk. ahne Fässer und mit Glas.

Terminkalender für Weinversteigerungen
Termin: Ort:

4M?» -SJ«»?t*f* 190*).
Versteigerer:

23. Mainz Laadwirischaftl. Central-DarlehnSkasse
für Deutschland, Wcinabteil. Eltville.

D eze»i ber.
6. Mainz Peter Kerz III.
7. Mainz H. Pabstmaiin Erben13. Mainz Landwirtschaftl. Central-Darlehnskasse

für Deutschland, Weiiiabteil. Eltville.14. Mainz Reinhold Senfter
15. Bingen Karl Erne
16. Mainz Konrad Jungkenn
20. Mainz I . Seligmann Erben21. Mainz B. Hertz Wwe.22. Mainz Georg Schmitt

MW- fit die Mer- imü Heilmiiirmche.
Durch die Geschäftsstelle der „ rrhei „ g.,,,er rvei „ ; «ir >,ist

nachfolgendeF»,chliteo »,t »ir beziehen:
„Dir Apfelweinbcreitung" von Or. Fr. Clnß.  Mk . 1.70.
„Die Kellcrbehandlnngder Traubenweine". Kurzgefaßte An¬

leitung zur Erzielung gesunder klarer Weine von Professor'
R. Meißner,  Vorsteher der Württ. Weinbau-VersuchsanstaltWenisberg. Mk. 2,80.

,Dic Bereitung, Pflege und Untersuchung des Weines " mit
interessanten Illustrationen. Mk. 11.—.

„Neuer Bottich- uud Fatzbcrechncr" von Otto Voigt.  Mk. 1.70.
„Der Böttcher". Ausführliches Handbuch, mnfassend sämtliche die

Handwerks- und fabrikmäßige Herstellung der Fässer, Bütten rc
betreffende Arbeiten, nebst Faßberechniingstabelleii und einer
Abhandlung über die Vorrichtungen des Küfers im Keller, mit
328 Abbildungen, brosch. Mk. 6.—, geb. Mk. 7.50.

-Die Fastfabrikation Anleitung für die maschinelle Herstellung
der Fässer, mit 48 Abbildungen, Mk. 1—.

Wegen weiterer Auskunft wende man sich an die

Expeditiond.„Rheingauer Weinzeitung"
(fachmännische Ansknnftstelle für Wein-

versteigernngen — Telephon No . <»),
woselbst auch alle auf eine Versteigerung bezüglichen Arbeiten, wie

Festsetzung des Termins,
Druck der Weinlisten, Steig -Nrn. »nd

Steigscheine,
Lieferung von Kommissionär- «. Weinhändler-Adresse»

Versandt der Weinlisten an die Wein-
Händler und -Kommissionäre,

Besorgung der Weinversteigernngs-Anzeigen
in die nur bestgceignctsten

Blätter — unter Gewährung hohen Rabatts — u . s. w. zur
prompten uiib billigsten Erledigung übernommen werden.

Veilnseir -Hiiriueis
Der Gesamt-Auflage unserer heutigen Nr. liegt ein

Lotterie -Plan des Bankgeschäftes Eggers u. Co., Schwerin
i. M., bei, den wir geflr. Beachtung empfehlen.

Pie Expedition.

Druck». Verlag von Julius Etienne Wwc. (Otto Etienne), Oestrich.
Verantwortlich: Otto Etienne , Oestrich a. Rh.

UZwbMW -LxM,
vrahtspanner unä Weindergsstäde

aus E und r Imsen liefeik von 40 Pfg. an
B. Strieth , Winkel.

„Praktische Gefästrechncr von Gögcler,  mit amtlich geprüftenTabellen. Mk. 3.30.
„Die Untersuchung von Most und Wein für Praktiker" von

Di'. K. Windisch.  Mit 141 Abbildungen.
„Die Alkoholfrage" vom physiologischen, sozialen und wirtschaft¬

lichen Standpunkte. Von Di-. Adolf Clnß.  Mk . 3.—.
,',Das Büchlein vom Wein und vom Weintrinken". -jeit-

gemäße feuchtfröhliche Betrachtungenv. Hegenbarth -Floric
„Hegenbarths Bowlen -, Punsch- «nd Kaffeehans-Gcträuke-

Bnch". Eine Sammlung zeitgemäßer Vorschriften zur Her¬
stellung von kalten, warmen und sonstigen Mischgetränkenmit
dem neuen Anhang: Alkoholarme und alkoholfreie Getränke.
Elegant geb. Mk. 1.60.

„Klärung und Filtration alkoholhaltiger Flüssigkeiten'
Populäres Handbuch für Weiiiproduzenten, Bierbrauer, Likör-
fabrikanleit, Wirte. Kellermeister und Weinhändler. Von Pros.
Max Bottler.  Mit 25 Abbildungen.

lfQ3,lesShal ?€35e

jyspo
der besten deutschen

'S Zubehörteile, Nähmaschinen,
Schusswaffen, Stahlwaren, Musik-

fnstrumente, Sportärtikc !.
Verkauf zu billigst n Preisen direkt an
Prawate ohne Zwischenhändler. Hanptkatal.
(272 Seit.)umsonst u.portofr.ohne Kaufzwang.

.« ..W-MUgMlM
Krisiensen >>23 (Harz)

Lieferanten vieler fürstlicher Häuser .,

2 Amtlich geeichte Klosterneuburger Mostwagen
zur Zuckei prozentbestimmung im Moste,

sowie

neuer patentierter Alkoholprüfungs-Apparat
zur Ermittlung des Alkoholgehaltes im Wein,

sind einzig und allein zu beziehen beim Erzeuger

k  Heinrich Kappeller,Wien (Oesterreich)V/I,Franzensgasse 13
._



Seile 366. „4! IIe i a u g ii c r 1U)e i n e i 1„ n n". Jle 42.
Kreuz nacher Jlaseliinenf ’abrik Filler - und Asbest -Werke

Theo Seitz , Kreuznach,
Zweigniederlassungen : Wien , Mailand , London.

Ji ' nur höchste
Auszeichnungen.

Seit 1905:

3 Staatspreise
3 Grands Prix
Isiaatl.Verdienst¬
medaille

2 Ehrenpokale
12 Gold.Medaillen.

.ager : Paris , Buenos -Aires und Melbourne.
Die

!itz' sehen  PaW
stehen aut der höchsten Stufe der
Vollkommenheit und sind allen
anderen Systemen weit überlegen.

lieber 33 000 Apparate für alle Be¬
triebsarten geliefert.

Allein za. 1300 „ Asbest - Riesen¬
filter Seitz “ in zirka 7 Jahren ver-
kauft und mehr als 350 grosse Filter
der verschiedensten Systeme dagegen
umgetauscht.

eingerichtet «. unterLui, abschiu ss Glanzende Anerkennungen ersterarbeitend. Häuser aus allen bändern der Erde.

Wein -Gut-
Verkauf

Erbteilungshalber
f!vöB- Weingut, beste Loge Rheiu-
hessens, vorzügl. im Stand, sof.
zu verkaufen . Offerten unter
JyG 1050  an Rudolf Masse,
Gicsjcn.

^ein- gtikettüB
in grosser Auswahl.

Lager und Extraanfertigung
Rob. Hesse& Co.

Magdeburg
Kostenfreie Zusendung des

Muster -Sortimentes A.

Zementfässer mit Glasaiisfiiiterung
vorzüglich zur Lagerung von

| Wein, Branntwein , Sprit , Obstwein , Oel, Petrol usf.

Anlagen in allen Ländern . Auskunft kostenfrei

Borsari&Co.,E£aueeru Zollikon-Zürich
(Schweiz.)

DUCHSCHER&Co. in WECKER-Bahnhofm
drossln Luxemburg, im deutschen Zollverein.

Eisengiesserei . Spezialfabrik für Wein - u . Obstpressen.
Schrauhenkeltern

mit
Duchscher ’s

unübertroffenem
D i f f e r e n ti al-

Hebehverk.
Umbau

alter Keltern nach
moderner Bauart.

uiiiiiiiiB«

!!>>ND>)l>» A MWMUM ! •
illiiiUililMtl 1'\ ■' l u ^ u **pBiiuuniiiiiintnuiniu^ ~

Hydraulische Keltern
für Hand- und Motor¬

betrieb.

Obst- und Trauben-
Miihlen.

l?M»WWUWmUW>i

Illustrierte Kataloge, gesetzlich geschützte Neuheiten enthaltend, gratis und franko.

Henn s patent.
Keller -Oefen.

Für Zollkeller Oofen mit

Aussenfenerung

Pr o s p e k t e u. Gutachten»
stehen zu Diensten.

E. Henn , Ofenfabrik
Kaiserslautern.

vergelten Sie e$ nicht?

r 1 ehmann&AssmyTuchfabrik Spremberg
Postfach 21

verkaufen direkt ab Fabrik
Anzugs -Stolfe , Paletot-

Stoffe , Joppen -, Hosen - ».
Westenstoffe , Damentuche
jedes Mass an Private zu

unerreicht billigen Preisen.
Muster an Jedermann frei!

Zucht - u. Legehühner
beste Eierleger
versendet gut ». billig
M. Becker,

Gelügelhof
Weidenau 72 a ( Sieg ) .

Telephon 679, Amt Siegen,
Preisliste gratis und franko.

Junger tüchtiger
Rüttler u. Degorgeur

ledig, wird von erstklassiger
Champagner -Kellerei
Nieder Oesterreichs gesucht.

Offerten mit Zeugnisabschrifieb
unter W - C . 324  an Rudolf
Masse, Wie » 1.

Gebrauchte lluktuilische
Weiupreffe

gut erhalten billig zu verkaufen.
Näheres unter No. 2268 Erp-
d. Bl.
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